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Herisau, 5. September 2013 /Ho 

 

 

 

1040.178 

Frage- und Informationsstunde 

 

 

Sehr geehrte Frau Kantonsratspräsidentin 

Sehr geehrte Kantonsrätinnen 

Sehr geehrte Kantonsräte  

 

 

Zur Frage- und Informationsstunde anlässlich der Kantonsratssitzung vom 23. September 2013 sind fristge-

recht bis zum 2. September 2013 in chronologischer Reihenfolge folgende Fragen eingegangen: 

 

 

• Kantonsrat Max Koch, Wolfhalden Fragen an die DepartementsvorsteherIn Bau, Sicherheit/  

 Kantonsrat Alexander Rohner, Heiden Justiz und VLW zum Abbau von Doppelspurigkeiten im 

 Kantonsrat Norbert Näf, Heiden Baubewilligungsverfahren 

 

• Kantonsrätin Johanna Federer, Herisau Geplanter neuer Fahrplan ab Dezember 2013; Leistungs-

 bestellung des Kantons und Ablauf des Fahrplanprozes-

 ses 

   

• Kantonsrat Yves Noël Balmer, Herisau Mögliche finanzielle Forderungen an die Kantone für den 

  Rückbau der AKW‘s 

 

• Kantonsrat Yves Noël Balmer, Herisau Politische Gewichtung und zeitlicher Aufwand für die  

  Pflege der Aussenbeziehungen 

 

• Kantonsrat Christian Meng, Teufen Gesetz über den Sonntagsverkauf vom 19.09.2011 

 

• Kantonsrätin Judith Egger, Speicher Zusammenführung der Informatikdienste des Kantons und  

  der Gemeinden – inkl. der Anstalten und Schulen – in der 

  Firma AR Informatik AG 

An die Mitglieder 

des Kantonsrates  
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Art. 75 der Geschäftsordnung des Kantonsrates lautet: 

 
1
 Nach Bedarf, in der Regel zweimal pro Jahr, setzt das Büro eine Frage- und Informationsstunde auf die Trak-

tandenliste. 

 
2
 Die Fragen sind in knapper Fassung schriftlich und ohne Begründung bis 20 Tage vor der Sitzung bei der 

Kantonskanzlei einzureichen. 

 
3
 Sie werden im Kantonsrat nicht mündlich vorgetragen oder begründet. Das zuständige Mitglied des 

Regierungsrates antwortet kurz. Eine sachbezogene Zusatzfrage der Fragestellerin oder des Fragestel-

lers ist zulässig. Eine Diskussion findet nicht statt. 

 
4
 In Ausnahmefällen können schriftliche Unterlagen abgegeben werden. Das Büro entscheidet. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Für die Kantonskanzlei 

 

Sing. Roger Nobs, Ratschreiber 

 

 

 

 

 

Beilage 

 

Eingegangene Fragen im Wortlaut 

 


